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Die gute Nachricht ist: Rund 94000 Per-
sonen haben in den letzten fünf Jahren
trotz gesundheitlicher Probleme ihren
Job behalten oder einen neuen finden
können. Das ist das Resultat von ver-
stärkten Integrationsbemühungen. Die
weniger gute Nachricht ist: Im gleichen
Zeitraum hat sich die Zahl der Krank-
heitstage von Arbeitnehmenden stark
erhöht. Und sie fehlen im Durchschnitt
länger am Arbeitsplatz als früher.

Lange Abwesenheiten gehen ins Geld
und erschweren die Reintegration. Des-
halb wollen die Arbeitgeber nun bei den
Krankschreibungen ansetzen, um die
Eingliederungsrate weiter zu erhöhen.
Ärzte würden ihre Patienten oft lange zu
100 Prozent krankschreiben, auch wenn
diese teilweise arbeitsfähig seien, sagen
die Arbeitgeber. Gemeinsam mit dem
Bund und Ärzten hat der Arbeitgeber-
verband ein Instrument entwickelt. Es
soll helfen, die Krankschreibungen zu
reduzieren.

Das ressourcenorientierte Eingliede-
rungsprofil, so der Name des Tools, be-
steht aus einem Onlineformular. Dieses
lädt der Arbeitgeber herunter. Gemein-
sam mit dem Arbeitnehmer hält er dar-
auf die Anforderungen des Arbeitsplat-
zes fest. Damit geht der Mitarbeiter zum
Arzt. Dieser beurteilt anhand des
Arbeitsplatzprofils, was der Patient leis-
ten kann und was nicht oder welche Tä-
tigkeiten sonst möglich sind.

Bislang fehlten den Medizinern die
Informationen zum Arbeitsplatz. «Wir
mussten uns jeweils auf die Angaben der
Patienten abstützen, diese waren nicht
immer sehr hilfreich», sagt Pierre Val-
lon, Präsident der Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie. Dank des
Informationsaustausches sei es künftig
möglich, den Patienten schrittweise in
den Arbeitsprozess zurückzuführen.

DemPatienten verpflichtet
Auch der Allgemeinpraktiker und Psy-
chosomatiker Alexander Minzer aus
Rothrist begrüsst das neue Instrument.
Er war selber an dessen Entwicklung
beteiligt. Es dürfe aber nicht zum Werk-
zeug der Arbeitgeber werden, um er-
krankte Mitarbeitendemöglichst schnell
in den Betrieb zurückzudrängen. Als
Arzt sei er dem Patienten verpflichtet.
Wenn der nicht mitmache, sei dies meist
ein Hinweis, dass etwas an der Arbeit
nicht stimme. Zudem kommt es laut
Minzer vor allem bei psychischen Be-
schwerden zu langen Krankschreibun-
gen. Und dahinter steckten häufig Kon-
flikte mit Vorgesetzten oder Kollegen.
Das erschwere die Reintegration.

Das bestätigt Niklas Baer. Er ist Leiter
der Fachstelle für psychiatrische Reha-

bilitation der Psychiatrie Baselland.
«Eine längere Krankschreibung ist oft
das vorläufige Ende eines anhaltenden
Konflikts.» Selten seien äussere Ereig-
nisse oder eine Krankheit allein der
Grund für eine lange Arbeitsunfähigkeit.
Baer verweist auf entsprechende Resul-
tate aus Arbeitgeberbefragungen. Diese
zeigten auch, dass Arbeitgeber bei Kon-
flikten entweder gar nicht oder zu spät
reagierten. Somit tragen sie eine gewisse
Mitverantwortung, wenn es in der Folge
zu einer langen Krankschreibung von
Mitarbeitenden kommt.

Bei Konflikten könne das neue Integ-
rationsinstrument kaum etwas ausrich-
ten. Es sei ja dazu gedacht, die Rest-
arbeitsfähigkeit von krankgeschriebe-
nen Arbeitnehmenden zu eruieren.
«Wer wegen Problemen am Arbeitsplatz

ausfällt, ist aber in der Arbeitsfähigkeit
oft gar nicht eingeschränkt, nur eben
nicht mehr fähig, am angestammten
Arbeitsplatz zu verbleiben», sagt Baer.

Eine lange Krankschreibung ist laut
Niklas Baer meist auch keine Lösung.
Sind Konflikte vorhanden, gelte es diese
zu lösen. Eine Möglichkeit wäre, dass
der Arzt den Mitarbeitenden nur kurz
krankschreibe und in dieser Zeit das Ge-
sprächmit dem Arbeitgeber suche. Dazu
komme es aber praktisch nie, wie die
Arbeitgeberbefragungen gezeigt hätten.

Das werde sich ändern, glaubt Arbeit-
gebervertreter Martin Kaiser. Im Zent-
rum des neuen Werkzeugs stehe ja ge-
rade die Kommunikation zwischen Arzt,
Patient und Arbeitgeber. Auch sei das In-
teresse der Unternehmen, beschränkt
leistungsfähige Mitarbeitende zu behal-

ten, grösser als noch vor ein paar Jah-
ren. Denn angesichts des Fachkräfte-
mangels könnten sie es sich immer we-
niger erlauben, erkrankte Mitarbeitende
einfach aufzugeben, sagt Kaiser.

Zustimmung überwiegt
Trotz einzelner Vorbehalte überwiegt
die Zustimmung zum neuen Integrati-
onstool. So auch beim St. Galler Arzt Ra-
phael Stolz. Er arbeitet bereits mit einem
ähnlichen Instrument, dem detaillierten
Arztzeugnis. «Ich habe schon einige Pa-
tienten nur teilweise krankgeschrieben,
sodass sie schneller an die Arbeit zu-
rückkehren konnten. Also bringt es
durchaus etwas.» Es erhöhe das Be-
wusstsein, bei allen Beteiligten. Auch
die Patienten müssten sich damit ausei-
nandersetzen, was sie trotz Einschrän-

kung noch zu leisten vermögen. Chan-
cen sieht auch der Gewerkschaftsdach-
verband Travailsuisse. Wenn das neue
Tool dazu beitrage, Arbeitnehmende
wenigstens teilweise im Arbeitsprozess
zu halten, sei deren Risiko, ganz heraus-
zufallen, geringer, sagt Präsident Adrian
Wüthrich.

Entscheidend ist, dass das neue Inst-
rument nun auch breit eingesetzt wird.
Dies sei nicht selbstverständlich, wie ge-
rade die Erfahrungenmit dem detaillier-
ten Arztzeugnis zeigten, sagt Psychologe
Niklas Baer. Obwohl in mehreren Kanto-
nen eingeführt, habe es sich nicht durch-
gesetzt. Über die Gründe könneman nur
mutmassen: zu wenig bekannt, zu auf-
wendig. Auch die Kosten spielten wohl
eine Rolle: Der Mehraufwand des Arztes
geht zulasten der Arbeitgeber.

Weniger Absenzen, mehr Integration
Ärzte und Arbeitgeber wollen die Zahl der Krankheitsabsenzen reduzieren und so die frühzeitige Rückkehr an den Arbeitsplatz fördern.
Möglich machen soll dies ein neues Tool. Was ist davon zu halten?

Wer zu lange am Arbeitsplatz fehlt, droht aus dem Arbeitsprozess herauszufallen. Foto: Bernd Eger (Getty Images)

Ich bin arbeitslos und beziehe Arbeitslo-
sentaggelder. Nach meiner Rechnung
werde ich am 25. Januar die Kontrollvor-
schriften so weit erfüllt haben, dass ich
Anspruch habe auf insgesamt 15 Tage Fe-
rien. Ist es zulässig, dass ich diese Ende
Januar einziehe und es meinem RAV-Be-
rater zwei Wochen vorher melde?

Das kommt drauf an, ob Ihre Rechnung
mit den Ferientagen stimmt. Massge-
bend für den Ferienanspruch ist die mo-
natliche Abrechnung der Arbeitslosen-
kasse. Prüfen Sie also, ob sich diese mit
Ihren Berechnungen deckt, denn ein zu
früher Ferienbezug würde zu Taggeld-
ausfällen führen.

Grundsätzlich dürfen arbeitslose Per-
sonen selber bestimmen, wann sie ihre
Ferien, die sogenannten kontrollfreien
Tage, einziehen. Gemäss den gesetzli-
chen Vorgaben müssen sie dies spätes-
tens 14 Tage im Voraus dem zuständigen
RAV zu melden. Lassen Sie sich den Fe-
rienbezug auf jeden Fall von Ihrem RAV-
Berater bestätigen, um sich abzusi-
chern.

Andrea Fischer
beantwortet Ihre Fragen zum
Arbeitsrecht, Konsumrecht,
Sozialversicherungsrecht
und Familienrecht.

Senden Sie uns Ihre Fragen an
rechtundkonsum@tages-anzeiger.ch

Leser fragen

Seit ein paar Jahren leiste ich mit viel
Freude in einem gemeinnützigen Verein
sporadisch freiwillige Einsätze. Es gibt
einen schriftlichen Vertrag, in dem die
Tätigkeit und die Dauer geregelt sind. Bei
Vertragsabschluss hat man mir damals
gesagt, ich sei gegen Unfälle und Haft-
pflichtansprüche versichert. Aber müsste
der Verein tatsächlich für die Kosten in
so einem Fall aufkommen? Auch würde
es mich interessieren, ob die arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen auch für meine
freiwillige Tätigkeit gelten.

Nein, das Arbeitsrecht ist nicht anwend-
bar. Zwischen der Freiwilligenarbeit
und dem arbeitsvertraglichen Verhältnis
gibt es zwar viele Ähnlichkeiten, aber
einen zentralen Unterschied: den Lohn.
Die Lohnzahlungspflicht des Arbeitge-
bers ist ein wesentliches Merkmal des
Arbeitsvertrags. Wer ohne Lohn arbei-
tet, kann deshalb nicht Arbeitnehmerin
oder Arbeitnehmer sein.

Tatsächlich ist die Freiwilligentätig-
keit nicht separat geregelt. Sie kann
nach Ansicht von Rechtsexperten dem

Auftragsrecht zugeordnet werden. Dem-
nach sind Sie Beauftragter des gemein-
nützigen Vereins.

«Freiwillige» unterstehen auch nicht
den obligatorischen Sozialversicherun-
gen. Denn mangels Lohn benötigen sie
keinen Schutz vor Lohnausfall, wenn sie
nicht einsatzfähig sind. Der Unfallschutz
ist aber gewährleistet. Entweder über
die Unfallversicherung des Arbeitge-

bers, die auch Freizeitunfälle abdeckt,
oder, bei ausschliesslich ehrenamtlich
Tätigen, über die Unfallversicherung via
Krankenkasse. Dass der Verein Sie zu-
sätzlich gegen Unfälle absichert, tut er
ohne Pflicht. Allerdings haftet er, wenn
Sie aufgrund eines Freiwilligeneinsatzes
zu Schaden kommen.

Verträge über Freiwilligenarbeit sind
jederzeit fristlos kündbar. Erfolgt die
Kündigung jedoch zur Unzeit, haftet die
kündigende Partei, wenn die andere
Partei dadurch einen Schaden erleidet.

Gilt das Arbeitsrecht
auch für die
Freiwilligenarbeit?

Mein Wohnhaus wird teilweise saniert.
Es gibt neue Bäder, Küchen, Fenster und
ein neues Dach. Die Aussenmauern und
das Treppenhaus werden neu gestrichen.
Den Rest meiner Wohnung – Korridor
und Zimmer – will die Vermieterin aber
nicht neu streichen. Das werde erst ge-
macht, wenn ich ausziehe. Dabei lebe ich
schon 37 Jahre in dieser Wohnung. Kann
ich einen neuen Anstrich verlangen?

Ja. Die Vermieterin ist verpflichtet, die
Mietsache in einem tauglichen Zustand
zu erhalten – nicht nur bei einemMieter-
wechsel, sondern auch während der
Dauer des Mietverhältnisses.

Bei einem üblichenWandanstrich be-
trägt die Lebensdauer acht Jahre. Das
bedeutet zwar nicht, dass man nach Ab-
lauf dieser Zeit einen Neuanstrich ver-
langen kann. In Ihrem Fall aber ist die
Lebensdauer des Wandanstrichs mehr-
fach überschritten. Da kann man nach
Ansicht von Experten geradezu von
einem vernachlässigten Unterhalt spre-
chen. Ihre Forderung nach einem Neu-
anstrich ist daher berechtigt.

Nach 37 Jahren Miete:
Kann ich einen neuen
Anstrich verlangen?

An meinem Arbeitsplatz im Metallbau-
gewerbe bin ich regelrecht von rauchen-
den Kollegen «umzingelt». Obwohl alle
wissen, dass ich selber nicht rauche,
kümmert dies niemanden. Auch sämtli-
che Vorgesetzten scheren sich nicht da-
rum, dass ich passiv mitrauche. Ist deren
Verhalten rechtens?

Nein, das ist es nicht. Seit 2010 gibt es
das Gesetz zum Schutz vor Passivrau-
chen. Es verbietet das Rauchen in ge-
schlossenen Räumen, die öffentlich zu-
gänglich sind oder mehreren Personen
als Arbeitsplatz dienen. Arbeitgebende
müssen demnach dafür sorgen, dass das
Verbot in ihrem Betrieb umgesetzt wird,
nicht nur in Büros, sondern auch in
Werkstätten oder Fabrikhallen. Ein
Arbeitgeber kann auch nicht seinen Be-
trieb kurzerhand zum privaten Bereich
erklären, wo das Verbot nicht gilt. Soll-
ten Ihre Chefs weiterhin nichts unter-
nehmen, dürfen Sie nach Ansicht von
Rechtsexperten gar die Arbeit einstel-
len. Das sollten Sie aber nur tun, wenn
Sie es vorher angekündigt haben.

Im Job von Rauchern
umgeben: Muss der
Chef einschreiten?

Dürfen Arbeitslose
ihre Ferien selber
bestimmen?

Wenn Arbeitnehmende wegen eines
Konflikts amArbeitsplatz krankgeschrie-
ben werden, fallen sie oft zwischen
Stuhl und Bank. Ein Zurück in den Job
komme für viele nicht infrage, und oft
würden sie auch noch die Taggeldleis-
tungen verlieren, sagt Judith Wissmann
Lukesch. Die Rechtsanwältin vom Netz-
werk Arbeitundkonflikt.ch hat derzeit
mehrere solcher Fälle auf ihrem Tisch.
Die Taggeldversicherer stellten sich auf
den Standpunkt, sie müssten nicht zah-
len, sobald nur eine arbeitsplatzbezo-
gene Arbeitsunfähigkeit vorliege. Statt
der maximal 720 Taggelder bekämen die
Betroffenen meist nur wenige Monate
lang Taggelder.

Die Versicherer könnten sich dabei
auf Gerichte abstützen, so Wissmann
Lukesch. Mehrere Urteile hätten dieses
Vorgehen für rechtmässig erklärt.

Leistungsdauer je nach Fall
Auf Anfrage bestätigen die Versicherer
Helsana, Swica und Axa diese Praxis.
Man prüfe jeweils zuerst, ob die krank-
geschriebene Person an einem andern
Arbeitsplatz wieder voll arbeitsfähig
wäre. Sei dies der Fall und zeige sich,
dass der Grund für die Krankheit einzig
im Konflikt am derzeitigen Arbeitsplatz
liege, könnten die Leistungen nach einer
gewissen Zeit eingestellt werden, heisst
es. Wie lange man zahle, werde im Ein-
zelfall festgelegt.

Von den angefragten Taggeldversi-
cherungen gab nur die Zurich Schweiz
an, bei ihr gebe es keine solchen Leis-
tungseinschränkungen. (afi)

Taggeldversicherungen

Weniger Leistung
bei Konflikten


